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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Stadtwirtschaft 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 03.03.2022 

 

 

Beschluss-Nr.: 243-(VII.)/2022 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Antrag auf Übernahme der Grabstelle Bolms Feld 19 A Nr, 41-43 als Ehrengrab auf dem städtischen 

Friedhof in Haldensleben 

 

Gesetzliche Grundlage: 

§ 5 KVG LSA und § 13 Ehrengrabstätten – Friedhofssatzung der Stadt Haldensleben 

 
 

 

Begründung: 

Die Zuerkennung, Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Stadt Haldensleben.  

 

Frau Susanne Espe stellte den Antrag auf Würdigung des Herrn Hermann Bolms (1896 – 1945) F 19 

A Nr. 41 – 43 in Form der Zuerkennung als Ehrengrabstätte. Die Nutzungszeit ist seit dem 17.08.2021 

abgelaufen.  

 

Der Antrag von Frau Espe wird vom Museum unterstützt. Herr Bolms war als Heimatforscher und 

Stadtrat tätig. Es ist zu entscheiden, ob die Tätigkeiten des Herrn Bolms eine Zuerkennung zur 

Ehrengrabstätte begründen.  

 

Aus Sicht der Verwaltung sollte der Antrag nicht befürwortet werden. Zum einen befindet sich die 

gesamte Grabstelle seit Jahren eher in einem ungepflegten Zustand. Zum anderen ist zu bedenken, 

dass mit der Annahme des Antrages – wie gestellt – der Stadt zukünftig ohne zeitliche Begrenzung für 

die Pflege und Unterhaltung Kosten entstehen. Der Annahme des Antrages auf ein Ehrengrab steht 

zudem die Gestaltung der Grabstätte entgegen. Es handelt sich hierbei um eine dreistellige 

Wahlgrabstätte. Ohne eine Trennung der Grabfläche von Hermann Bolms würden die Pflegeleistungen 

auch für die übrigen zwei Familienmitglieder erbracht werden, die nach der Friedhofssatzung der Stadt 

Haldensleben nicht berechtigt wären, ein Ehrengrab zu erhalten.   

 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aufwendg./Auszahlg.:  einmalig = 364 € und jährlich = 5.740 € 

HH-Jahr       , KTR:        , KST:     ,I.-Nr.:      , SK/FK       /      

Die Mittel stehen planmäßig zur Verfügung:  ja     nein    

Deckungsquelle:       

(Mehr-)Erträge/Einzahlg.:       EUR 

HH-Jahr       , KTR:        , KST:     ,I.-Nr.:      , SK/FK       /      
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Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Schul-, Sozial-, Kultur- und 

Sportausschuss 

 08.02.2022   

Hauptausschuss  24.02.2022   

Stadtrat  03.03.2022   
 

 

Anlagen: 

Anlage 1 – Antrag auf Ehrengrabstätte von Frau Susanne Espe, Stellungnahme des Landkreises Börde, 

Museum Haldensleben, und Auszug Magdeburger biographisches Lexikon  

Anlage 2 – Bild der Grabstelle vom Sommer 2021 

Anlage 3 – Bild der Grabstelle vom Januar 2022 

 
 

 

Beschlussfassung: 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt die Ablehnung des Antrages auf Zuerkennung der 

Grabstätte Bolms als Ehrengrabstätte auf dem städtischen Friedhof Haldensleben.  

 

 
In Vertretung 

 

 

 

Wendler 

stellv. Bürgermeisterin 
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